Musterverträge

Vertrag zwischen Träger –  Bibliothek

Kooperationsvereinbarung ( Mustervertrag aus Hamm)

Zwischen der Stadt Hamm, Stadtbüchereien - vertreten durch den Oberbürgermeister – und der Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Hamm-Warendorf (nachfolgend Träger genannt) und den teilnehmenden Schulen - vertreten durch die Schulleitungen -

über die Durchführung von Leseförderungsangeboten im Rahmen der Offenen Ganztagsschule

Die Betreuung von Schülerinnen und Schülern in den städtischen Schulen der Primarstufe bezüglich außerunterrichtlicher Angebote "Offene Ganztagsschulen" ist im Runderlass und der Richtlinie des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder NRW vom 12.02.2003

(AZ: 613.6.08.06.11.02 Nr. 30536/0) geregelt. 

Ergänzend hierzu wird für die Durchführung der Offenen Ganztagsschule folgende Kooperationsvereinbarung getroffen:

Präambel

Die Vertragsparteien geben ihrem Willen Ausdruck, ein Leseförderungsangebot als feste Größe innerhalb der Offenen Ganztagsschule einzuführen. In der zunehmend elektronisch bestimmten Medienlandschaft von Kindern spielen Bücher nach wie vor eine entscheidende Rolle: Viele Mädchen und Jungen - aber bei weitem nicht alle - greifen regelmäßig zum Buch - mehr als alle anderen Bevölkerungsgruppen. 

Kinderbücher können wichtige Orientierungshilfen im Alltag geben. Sie regen die Fantasie, das logische Denken und das Gefühlsleben an. Sie fördern die Sprachentwicklung, die kreativen Fähigkeiten und die Lernfreude. Der  wiederkehrende Umgang mit Geschichten, Bildern und  Texten in Form vielfältiger Aktionen bietet Kindern im Grundschulalter eine nahezu ideale Möglichkeit, familiäre Defizite im Bereich Lesefreude und Sprachförderung auszugleichen.







§ 1

Die Stadtbüchereien Hamm bieten den teilnehmenden Schulen und dem Träger der Offenen Ganztagsschulen die Durchführung der außerschulischen Leseförderungsangebote auf der Basis der von der jeweiligen Schulkonferenz beschlossen pädagogischen Konzepte an. Dabei handelt es sich um eine zeitlich, dem Bedarf der einzelnen Schule entsprechend organisierte Betreuung der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler außerhalb ihrer planmäßigen Unterrichtszeiten. Beginn und Ende der Betreuungszeiten werden gemeinsam festgelegt. 

Einvernehmlich sind insbesondere festzulegen:

- Auswahl der Zeitdauer des Angebots,

- Auswahl der Programmschwerpunkte,

- Auswahl des Personals.







§ 2

Die ausführenden Fachkräfte werden durch die Stadtbüchereien Hamm rechtsverbindlich vertreten. Rechtsbeziehungen bestehen daher nur mit den Stadtbüchereien Hamm. Auf Verlangen haben die Stadtbüchereien Hamm einen Nachweis der Vertretungsberechtigung vorzulegen. 

Die Stadtbüchereien Hamm verpflichtet sich:

- die Vertragsparteien zu beraten und fachlich zu informieren,

- Aus- und Fortbildungen für das eingesetzte Betreuungspersonal durchzuführen,

- Maßnahmen und Initiativen zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung durchzuführen. 







§ 3

Die Vertragsparteien verpflichten sich für die Laufzeit der Kooperationsvereinbarung, keine abweichenden Leseförderungsangebote abzuschließen. 

Hiervon ausgenommen sind eigene schulische Leseförderungsangebote durch Lehrpersonen der Schule oder andere Personen und Leseförderungsangebote durch Personal des Trägers. 







§ 4

Es wird ein Entgelt in Höhe von 13,00 EUR je durchgeführter Schulstunde vereinbart. Zahlungsempfänger sind die Stadtbüchereien Hamm bzw. von diesen beauftragte dritte Einrichtungen . Damit sind alle Leistungen der Stadtbüchereien Hamm abgegolten. 

Außerschulische Leseförderungsangebote können nur im Rahmen vorhandener Mittel angeboten werden. Über die Mittelverwendung entscheiden ausschließlich die Schulen und der Träger. 







§ 5

Die Stadtbüchereien Hamm rechnen monatlich die geleisteten Stunden beim Träger ab. Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen müssen vorher schriftlich mit dem Träger vereinbart werden. 

Für jede der teilnehmenden Schulen ist ein entsprechender Stundennachweis der Abrechnung beizufügen. Der Stundennachweis wird durch die jeweiligen Schule bestätigt. 

Der Träger verpflichtet sich, die geleisteten Stunden monatlich unverzüglich abzurechnen. 







§ 6

Die Stadtbüchereien Hamm stellen das fachliche Betreuungspersonal zur Verfügung. Er regelt das Arbeits- bzw. Beschäftigungsverhältnis mit dem eingesetzten Betreuungspersonal. Diese Regelung muss zwingend nachstehende Punkte enthalten:

- Angaben über Dauer des Einsatzes

- Umschreibung der Aufgaben

- Weisungsbefugnis der Schulleitung gem. § 20 Abs. 2 SchVG

- Beendigung des Vertragsverhältnisses bei Wegfall der Ausgaben bzw. bei Vorlage von Gründen, die im öffentlichen Schuldienst zur Kündigung oder Suspendierung führen.

- Pflicht zur Verschwiegenheit

Das Personal für die außerschulischen Leseförderungsangebote ist vor erstmaliger Aufnahme seiner Tätigkeit und anschließend mindestens im Abstand von zwei Jahren von der Schulleitung über die gesundheitlichen Anforderungen und Mitwirkungspflichten nach § 35 Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu belehren. Über die Belehrung ist ein Protokoll zu erstellen, welches dem Träger zuzuleiten ist. Der Träger bewahrt das Protokoll für die Dauer von drei Jahren auf. 







§ 7

Der Schulträger stellt in Absprache mit der Schulleitung die vorhandenen notwendigen Räumlichkeiten und Einrichtungen kostenlos zur Verfügung. Die Stadtbüchereien Hamm verpflichten sich, für die pflegliche Nutzung der Räume, deren Einrichtungen sowie der vorhandenen Lehr-, Lern- und Arbeitmittel zu sorgen. 







§ 8

Die Vereinbarung kann von den Vertragsparteien jeweils zum Schuljahresende gekündigt werden. Die Kündigung muss spätestens bis zum 01.04. des lfd. Schuljahres schriftlich erfolgt sein. 







§ 9

Diese Vereinbarung beginnt erstmalig zum Schuljahr 2004 /2005. 
